
  

 Stadt 
Tagesordnungspunkt 3 

 Neubrandenburg 
 

 X öffentlich 
 

  nicht öffentlich 
 

 Sitzungsdatum: 27.09.12 
 

 

Drucksachen-Nr.: V/791 
  

Beschluss-Nr.: 499/31/12 Beschlussdatum: 27.09.12 

  

Gegenstand: Bebauungsplan Nr. 75 „Fontanehof“ 

hier: Beschluss über die Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 

  

Einreicher: Oberbürgermeister 

  

Beschlussfassung durch:  Oberbürgermeister  Hauptausschuss 
     

  Betriebsausschuss X Stadtvertretung 

 

 

 

Beratung im: 

 

X 30.08.12 Hauptausschuss X 03.09.12 
Stadtentwicklungs- und  

Umweltausschuss 
      

X 13.09.12 Hauptausschuss   
Ausschuss für Generationen,  

Bildung und Sport 
      

  Finanzausschuss   Kulturausschuss 

      

  Rechnungsprüfungsausschuss    

      

  Betriebsausschuss    

 

 

Neubrandenburg, 01.08.12 

 

 

 

Dr. Paul Krüger 

Oberbürgermeister 

  

 



 
Beschlussvorschlag 
 

Auf der Grundlage 
 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 
 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-

planes Nr. 75 „Fontanehof“ und seiner Begründung in der Zeit vom 08.03.12 bis zum 11.04.12 werden ge-

mäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1.    Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1   Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (Schreiben vom 04.03.11 und 12.03.12) 3.2 

1.2   Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (Schreiben vom 24.03.11 und 26.03.12) 4.4 

1.3   Stadt Neubrandenburg, Umweltamt (Schreiben vom 16.03.11 und 19.08.11) 5.8/6.3/8.3/8.4 

1.4   Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Schreiben vom 16.03.11) 8.1 

1.5   Forstamt Neubrandenburg (Schreiben vom 18.03.2011) 9.1 

1.6   Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (Schreiben vom 28.03.11 und 17.04.12) 15.2 

1.7   Stadt Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde (Schreiben vom 24.02.11 und 30.03.12) 15.3 

1.8   Hegemann & Kämmerer GmbH & Co. KG Kieswerke (Schreiben vom 26.04.12) 19.9 
 

2.    Teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

2.1   Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Schreiben vom 02.05.12) 1.4 

2.2   Stadt Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde (Schreiben vom 21.03.11 und 07.03.12)                 2.5 

2.3   Stadt Neubrandenburg, untere Straßenbaubehörde (Schreiben vom 05.04.11 und 17.04.12)   2.12 

2.4   Forstamt Neubrandenburg (Schreiben vom 30.03.12) 9.1 
 

 3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

3.1   Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Schreiben vom 05.04.11)        5.5/6.2/8.2 

3.2   Stadt Neubrandenburg, untere Immissionsschutzbehörde (Schreiben vom 13.03.12) 8.4 
 

4.    Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  
 

4.1  Straßenbauamt Neustrelitz (Schreiben vom 08.03.12)                                                                       2.3    

4.2  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Schreiben vom 30.03.12)        5.5/6.2/8.2 

4.3  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Schreiben vom 02.05.12) 8.1 

4.4  Bergamt Stralsund (Schreiben vom 04.04.11 und 12.03.12) 10.1 

4.5  IHK zu Neubrandenburg (Schreiben vom 22.03.11 und 16.03.12) 13.2 

4.6  Hegemann & Kämmerer GmbH & Co. KG Kieswerke (Schreiben vom 12.03.11) 19.9 

 

5.   Keine Antwort gaben 
 

5.1  Deutsche Post AG, NL Nbg.  

5.2  AOK Nordost          

 

II.   Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 
 

1.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
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1.1  Herrn Nicolas Mantseris (Schreiben vom 04.04.12) 

1.2  Herrn Hans-Malte Wegener (Schreiben vom 05.04.12) 

1.3  Herrn Heiko Schröder (Schreiben vom 10.04.12) 
 

2.   Teilweise berücksichtigt wird die Stellungnahme von 
 

2.1  Herrn Uwe Wahrmann (Schreiben vom 03.04.12) 

      

III.  Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
 

1.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

1.1  Stadt Burg Stargard (Schreiben vom 10.03.11 und 21.03.12) 
 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 
 

- in der Planzeichnung - Teil A:  

SO1-     Pflanzung von 5 Hainbuchen am Buchenweg, Verbreiterung des Gehweges an der Lindenstraße  

             unter Einbeziehung der Pflanzfläche, Eintragung einer möglichen Zufahrt von der Lindenstraße in  

             das Sondergebiet SO1 

SO3 -    Eintragung eines geschützten Biotops 

SO4 -    Einbeziehung der vorhandenen westlichen Gaststättenterrassenfläche in die Fläche innerhalb der  

             Baugrenze 
             

- im Text – Teil B:  

Festsetzung Nr.1.1.2 wird in den Sondergebieten SO1-SO3 neu eingefügt:  

1.1.2 überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 und § 23 Abs. 5 

BauNVO) 

1.1.2.1 Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zwischen Baugrenze und Lindenstraße sind Neben-

anlagen gem. § 14 BauNVO, Carports, Stellplätze sowie die  in den Abstandsflächen eines Gebäu-

des nach LBauO M-V zulässigen Garagen und Gebäude nicht zulässig. 
 

Festsetzung Nr.1.1.3 wird wie folgt geändert:  

1.1.3   Verkehrsflächen, Flächen für das Parken von Fahrzeugen sowie den Anschluss anderer Flächen     

           an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)/ 

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

1.1.3.1  Die notwendigen Stellflächen des Sondergebiets einschließlich der Fahrradstellplätze sind auf den  

jeweiligen Grundstücken abzusichern. 

1.1.3.2 Die zur Angleichung der Verkehrsflächen an das Sondergebiet SO1 notwendigen Böschungsflächen  

sind auf den jeweiligen Grundstücken abzusichern. 

1.1.3.3 Die genaue Lage der festgesetzten Zufahrt zum Sondergebiet SO1 ab der Lindenstraße ergibt sich 

in der weiteren Projektplanung. 
 

Festsetzung Nr. 1.2.3 wird wie folgt geändert:  

1.2.3 Verkehrsflächen, Flächen für das Parken von Fahrzeugen sowie den Anschluss anderer  

           Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)/ 

           Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

1.2.3.1  Die notwendigen Stellflächen des Sondergebiets einschließlich der Fahrradstellplätze sind auf den  

            jeweiligen Grundstücken abzusichern. 

1.2.3.2 Die zur Angleichung der Verkehrsflächen an das Sondergebiet SO2 notwendigen Böschungsflächen  

            sind auf den jeweiligen Grundstücken abzusichern. 
 

Festsetzung Nr. 1.3.3 wird wie folgt geändert:  

1.3.3   Verkehrsflächen, Flächen für das Parken von Fahrzeugen sowie den Anschluss anderer Flächen  

 an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)/ 
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Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
 

1.3.3.1  Die notwendigen Stellflächen des Sondergebiets einschließlich der Fahrradstellplätze sind auf den  

            jeweiligen Grundstücken abzusichern. 

1.3.3.2 Die zur Angleichung der Verkehrsflächen an das Sondergebiet SO3 notwendigen Böschungsflächen  

            sind auf den jeweiligen Grundstücken abzusichern. 
 

Festsetzung Nr. 1.2.3.2  und 1.3.3.4 wird wie folgt ergänzt:  

Die Grundstücke sind so zu entwässern, dass kein Regenwasser auf die Straßenverkehrsfläche fließt. 
 

Festsetzung Nr. 1.4.1.2 wird wie folgt ergänzt:  

Die Zahl der Vollgeschosse wird mit I (Eins) festgesetzt. Bauliche Erweiterungen sind nur ausnahmsweise 

betriebsbedingt zulässig. 
 

Die Festsetzungen Nr. 1.1.5.5, 1.2.4.7 und 1.3.4.7 werden wie folgt ergänzt:  

Natriumdampf-Niederdrucklampen 
 

Die Festsetzungen Nr. 1.2.4.5 und 1.3.4.5 werden nach Ersatzquartier wie folgt ergänzt:  

Typ 1 WQ Schwegler oder eines vergleichbaren Herstellers vorzusehen. Die Standortauswahl hat vor Ort mit 

der unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. 
 

Festsetzung Nr. 1.3.4.6 wird wie folgt ergänzt:  

Als Ersatz für die 4 Rauchschwalbennistplätze sind 8 Rauchschwalbennester Nr. 10 Schwegler an der Steg-

anlage im Bereich des nördlichen Parkplatzes vorzusehen. Die Montage ist im Detail mit der unteren Natur-

schutzbehörde vor Ort abzustimmen. 
 

In den Festsetzungen Nr. 1.2.4.9  und 1.3.4.9 wird Vorhabenstandort gegen Planbereich ausgetauscht  
 

Neu eingefügt werden die Festsetzungen Nr. 1.4.1.3 und 1.4.1.4: 

1.4.1.3 Das vorhandene Gebäude der Tauchschule und des Kiosks an der Minigolfanlage genießt Be- 

            standsschutz. Nutzungsänderungen sind nur ausnahmsweise im Rahmen ergänzender Funktionen  

            des Freizeitbades zulässig. Bauliche Erweiterungen sind nur ausnahmsweise geringfügig zulässig.  

1.4.1.4 Auf der Stellplatzfläche St SO4 unterhalb des Sondergebiets SO1 ist je zehn Pkw-Stellplätze eine 

            Linde, Stammumfang 16 -18 cm, zu pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. 
 

Festsetzung Nr. 2 wird wie folgt ergänzt:  

2.1.1    Abfall- und Wertstoffbehälterplätze sind nur innerhalb der Baugrenze zulässig. Sie sind 

einzuhausen  und/oder  zu umgrünen. Ausnahmsweise zulässig ist der im Sondergebiet SO2 fest-

gesetzte Containerplatz. 

2.1.2    Werbeanlagen sind an den Straßenfassaden nur im Bereich Erdgeschoss und bis zu 0,20 m unter-

halb der  Brüstungskante des 1. Obergeschosses zulässig. Für Werbeanlagen dürfen keine beweg-

ten Teile oder wechselndes Licht verwendet werden. 

2.2      Glasierte Dachsteine sind nicht zulässig. 

2.2.1   Zur Lindenstraße ausgerichtete Anlagen für erneuerbare Energien (z. B. Photovoltaik, Solar) sind 

unzulässig. 

2.2.2    Einfriedungen zur Straßenseite sind bis max. 1,50  m hoch zulässig. Ausführungen in massiver 

geschlossener Weise sind unzulässig. 
 

- Schnitte: die Schnitte A-A und D-D werden geändert. 
 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. Die Begründung  
                           wurde fortgeschrieben. 
 

 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/791 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.4 bis 19.9 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   
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STADT  NEUBRANDENBURG  
 

 Bebauungsplan Nr. 75 „Fontanehof“ 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.4 bis 19.9 
 
 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.03.11 (3.2 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.3.2.6: 
 
6.3.2.6 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Die Deutsche Telekom teilte in ihren Schreiben vom 04. 03.2011 und 13.03.2012 Folgen-
des mit: 
Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG 
vorhanden. Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die 
Deutsche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich bei der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs.PTI 23, Team 
FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf angezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.03.11 (3.2 S. 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
12.03.12 (3.2 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.3.2.6: 
 
6.3.2.6 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Die Deutsche Telekom teilte in ihren Schreiben vom 04. 03.2011 und 13.03.2012 Folgen-
des mit: 
Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG 
vorhanden. Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die 
Deutsche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich bei der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, TI NL NO, Rs.PTI 23, Team 
FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdorf angezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
12.03.12 (3.2 S. 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
24.03.11 (4.4 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.3.2: 
  
6.3.2    Die Stadtwerke teilten mit Schreiben vom 15. Juli 2008, 24. März 2011 und 
            26. März 2012 Folgendes mit: 
6.3.2.1 Trinkwasserversorgung 

Die Voraussetzungen für eine Versorgung mit Trink- und Löschwasser sind für den ge-
samten Bebauungsplanbereich derzeit nicht gegeben. Für eine Bebauung muss eine 
weiträumige Erschließung erfolgen. Ausgangspunkt für eine Erschließung Trinkwasser ist 
der Kreuzungsbereich Neustrelitzer Straße/Lindenstraße. 
 

6.3.2.2 Schmutz- und Regenwasser 

Im B-Plangebiet befinden sich Anlagen der öffentlichen Regen- und Schmutzwasserab-
leitung sowie Grundstücksentwässerungsanlagen. Einer Überbauung von öffentlichen 
Anlagen wird generell nicht zugestimmt. Der vorhandene Bestand ist durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen, insbesondere ist das Eintreten von Baustoffen wie Sand etc. zu 
verhindern. Der Verursacher trägt bei durch ihn herbei geführten Verschmutzungen die 
Kosten für zusätzliche Kanalreinigungen sowie für die hierauf zurück zu führenden For-
derungen Dritter. Bei erforderlichen Veränderungen an Schächten ist rechtzeitig die 
vorherige Abstimmung mit neu.sw - Betrieb Abwasserentsorgung zum Leistungsumfang 
sowie zur Leistungs- bzw. Kostenabgrenzung vorzunehmen. Nach Abschluss der Arbeiten 
ist eine Endvermessung der Deckelmittelpunkte und Deckelhöhen vorzunehmen (GK 
42/43 3*) und mit Angabe der Schachtnummer digital im ASCII-Format an neu.sw zu 
übergeben. 
 

Schmutzwasser: Für das B-Plangebiet ist eine neue äußere Erschließung über Pumpwerk 
und Druckrohrleitung mit Anbindung an das Schmutzwasserkanalnetz in der Lindenstra-
ße (eventuell Höhe Buchenweg) zu planen. Der genaue Einleitpunkt ist im Rahmen der 
Detailplanung (Vorlage der Einleitmengen) mit neu.sw abzustimmen. Die innere Erschlie-
ßung ist über den Erschließungsträger auf der Grundlage des Bestandes (Grundstück-
sentwässerung) zu prüfen. 
 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
24.03.11 (4.4 S. 2) 

 
Regenwasser: Im Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplanes ist die Nutzung einer 
vorhandenen Regenwassereinleitung in den Tollensesee vorgesehen. Hierzu erfolgten im 
November 2010 erste Abstimmungen zwischen der unteren Wasserbehörde der Stadt 
Neubrandenburg und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft, Umwelt und Natur 
(STALU). Im Januar 2011 wurde durch die Stadt Neubrandenburg die überschläglich 
errechnete Einleitmenge des Einzugsgebietes (392 l/s) sowie die Bewertung des Regen-
wassers entsprechend Merkblatt M 153 zur fachlichen Prüfung an das STALU übergeben. 
Entsprechend der fachtechnischen Stellungnahme des STALU (März 2011) wird einer 
Einleitung von Regenwasser in den Tollensesee mit Sedimentationsanlage, Tauchwand 
und Sandfilter zugestimmt. Die wasserrechtliche Erlaubnis wird nach Beantragung im 
gesonderten wasserrechtlichen Verfahren durch das STALU erteilt. 
 

6.3.2.3 Elektroversorgung 

Im Plangebiet befindet sich die Transformatorenstation MR. Da die Lage der Station 
sowie der technische und bauliche Zustand für einen künftigen Betrieb nicht mehr ge-
eignet sind, wird der Neubau einer Transformatorenstation notwendig. Der konkrete 
Standort kann erst im Zuge der Planung einer künftigen Bebauung festgelegt werden. 
Vorzugsweise ist diese Station direkt an der Lindenstraße einzuordnen. Für die zum An-
schluss der Station notwendige Verlegung von Mittelspannungskabeln ist im geplanten 
südöstlichen Gehweg der Lindenstraße ein Leitungsstreifen vorzusehen. 
 

6.3.2.4   neu-medianet GmbH 

Im Buchenweg verlaufen Koaxialkabel. Der vorhandene Bestand ist zu schützen.  
Eine Versorgung mit Anschlüssen der neu-medianet GmbH ist möglich. Zur Vorbereitung 
der künftigen Anschlüsse ist eine Leerrohrverlegung im Rahmen der Straßenbaumaß-
nahmen geplant. In Vorbereitung der baulichen Maßnahmen werden diese Planungen 
konkretisiert. Die Versorgung mit Anschlüssen und breitbandigen Datenanbindungen 
über Lichtwellenleiter der neu-medianet GmbH ist vom Anschlusspunkt bzw. Schacht in 
der Lindenstraße möglich. 
 

 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
24.03.11 (4.4 S. 3) 

 
6.3.2.5   Gasversorgung 

Eine Versorgung des B-Plangebiets mit Erdgas ist technisch möglich. Dazu muss ab Ein-
bindepunkt Lindenstraße, Höhe ehem. Sportplatz, eine Erschließung erfolgen. Vor dem 
Abriss der Turnhalle im SO2 ist der bestehende Gas-Hausanschluss zurückzubauen. 
Hinweis: Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist die Einholung einer Schachterlaubnis bei der 
neu.sw - Bereich Technische Dokumentation erforderlich. 

 
 

 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
26.03.12 (4.4 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.3.2: 
  
6.3.2    Die Stadtwerke teilten mit Schreiben vom 15. Juli 2008, 24. März 2011 und 
            26. März 2012 Folgendes mit: 
6.3.2.1 Trinkwasserversorgung 

Die Voraussetzungen für eine Versorgung mit Trink- und Löschwasser sind für den ge-
samten Bebauungsplanbereich derzeit nicht gegeben. Für eine Bebauung muss eine 
weiträumige Erschließung erfolgen. Ausgangspunkt für eine Erschließung Trinkwasser ist 
der Kreuzungsbereich Neustrelitzer Straße/Lindenstraße. 
 

6.3.2.4 Schmutz- und Regenwasser 

Im B-Plangebiet befinden sich Anlagen der öffentlichen Regen- und Schmutzwasserab-
leitung sowie Grundstücksentwässerungsanlagen. Einer Überbauung von öffentlichen 
Anlagen wird generell nicht zugestimmt. Der vorhandene Bestand ist durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen, insbesondere ist das Eintreten von Baustoffen wie Sand etc. zu 
verhindern. Der Verursacher trägt bei durch ihn herbei geführten Verschmutzungen die 
Kosten für zusätzliche Kanalreinigungen sowie für die hierauf zurück zu führenden For-
derungen Dritter. Bei erforderlichen Veränderungen an Schächten ist rechtzeitig die 
vorherige Abstimmung mit neu.sw - Betrieb Abwasserentsorgung zum Leistungsumfang 
sowie zur Leistungs- bzw. Kostenabgrenzung vorzunehmen. Nach Abschluss der Arbeiten 
ist eine Endvermessung der Deckelmittelpunkte und Deckelhöhen vorzunehmen (GK 
42/43 3*) und mit Angabe der Schachtnummer digital im ASCII-Format an neu.sw zu 
übergeben. 
 

Schmutzwasser: Für das B-Plangebiet ist eine neue äußere Erschließung über Pumpwerk 
und Druckrohrleitung mit Anbindung an das Schmutzwasserkanalnetz in der Lindenstra-
ße (eventuell Höhe Buchenweg) zu planen. Der genaue Einleitpunkt ist im Rahmen der 
Detailplanung (Vorlage der Einleitmengen) mit neu.sw abzustimmen. Die innere Erschlie-
ßung ist über den Erschließungsträger auf der Grundlage des Bestandes (Grundstück-
sentwässerung) zu prüfen. 
 
 



 
 

 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
26.03.12 (4.4 S. 2) 

 
Regenwasser: Im Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplanes ist die Nutzung einer 
vorhandenen Regenwassereinleitung in den Tollensesee vorgesehen. Hierzu erfolgten im 
November 2010 erste Abstimmungen zwischen der unteren Wasserbehörde der Stadt 
Neubrandenburg und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft, Umwelt und Natur 
(STALU). Im Januar 2011 wurde durch die Stadt Neubrandenburg die überschläglich 
errechnete Einleitmenge des Einzugsgebietes (392 l/s) sowie die Bewertung des Regen-
wassers entsprechend Merkblatt M 153 zur fachlichen Prüfung an das STALU übergeben. 
Entsprechend der fachtechnischen Stellungnahme des STALU (März 2011) wird einer 
Einleitung von Regenwasser in den Tollensesee mit Sedimentationsanlage, Tauchwand 
und Sandfilter zugestimmt. Die wasserrechtliche Erlaubnis wird nach Beantragung im 
gesonderten wasserrechtlichen Verfahren durch das STALU erteilt. 
 

6.3.2.5 Elektroversorgung 

Im Plangebiet befindet sich die Transformatorenstation MR. Da die Lage der Station 
sowie der technische und bauliche Zustand für einen künftigen Betrieb nicht mehr ge-
eignet sind, wird der Neubau einer Transformatorenstation notwendig. Der konkrete 
Standort kann erst im Zuge der Planung einer künftigen Bebauung festgelegt werden. 
Vorzugsweise ist diese Station direkt an der Lindenstraße einzuordnen. Für die zum An-
schluss der Station notwendige Verlegung von Mittelspannungskabeln ist im geplanten 
südöstlichen Gehweg der Lindenstraße ein Leitungsstreifen vorzusehen. 
 

6.3.2.4   neu-medianet GmbH 

Im Buchenweg verlaufen Koaxialkabel. Der vorhandene Bestand ist zu schützen.  
Eine Versorgung mit Anschlüssen der neu-medianet GmbH ist möglich. Zur Vorbereitung 
der künftigen Anschlüsse ist eine Leerrohrverlegung im Rahmen der Straßenbaumaß-
nahmen geplant. In Vorbereitung der baulichen Maßnahmen werden diese Planungen 
konkretisiert. Die Versorgung mit Anschlüssen und breitbandigen Datenanbindungen 
über Lichtwellenleiter der neu-medianet GmbH ist vom Anschlusspunkt bzw. Schacht in 
der Lindenstraße möglich. 
 

 



 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

   
26.03.12 (4.4 S. 3) 

 
6.3.2.5   Gasversorgung 

Eine Versorgung des B-Plangebiets mit Erdgas ist technisch möglich. Dazu muss ab Ein-
bindepunkt Lindenstraße, Höhe ehem. Sportplatz, eine Erschließung erfolgen. Vor dem 
Abriss der Turnhalle im SO2 ist der bestehende Gas-Hausanschluss zurückzubauen. 
Hinweis: Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist die Einholung einer Schachterlaubnis bei der 
neu.sw - Bereich Technische Dokumentation erforderlich. 

 
 



 
 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

16.03.11 (5.8/6.3/8.3/8.4 S. 1) 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
Mit Schreiben vom 12.05.2012 ist die Ausnahme /Befreiung von der Landschaftsschutz-
gebietsverordnung „Tollensebecken“ erteilt worden. 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Festsetzung  wurde neu gefasst: 
1.1.5.1 Die Waldumwandlungsfläche M1 ist als Sukzessionsfläche ohne Änderung der 

topografischen Gegebenheiten zu belassen und mit lockeren Gruppen aus hei-
mischen, standortgerechten Sträuchern nach Liste 1 (s. unter 1.3.4.1) zu be-
pflanzen (1 Stück/10 m²). 

Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 
Dieser Absatz ist nach Rückfrage geändert worden (s. anliegendes Schreiben vom 
19.08.2011): 
„in Bezug auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde vom 16.3.2011, den 
Baumbestand auf dem Gelände des ehemaligen VE-Planes Nr. 31 „Augustabad“ betref-
fend (jetzt in den B-Plan Nr. 75 integriert), streiche ich den 3. Absatz der o. g. Stellung-
nahme und schlage folgende weitere Verfahrensweise vor:  
Die noch vorhandenen Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 1 m werden in 
die kartographischen Unterlagen eingemessen und als zu erhaltende Bäume im B-Plan 
eingetragen. 
Falls der eine oder andere doch später gefällt werden soll, muss eine Befreiung von den 
Festsetzungen beantragt werden und es werden entsprechende Auflagen für Neupflan-
zungen erteilt (gemäß § 18 Naturschutzausführungsgesetz). 
Begründung: die Standorte der im VE-Plangebiet stehen gelassen Bäume sind meines 
Erachtens nicht identisch mit den Festsetzung im VE-Plan Nr. 31.  
Die Gültigkeit der an die damalige Investorin ergangenen Fällgenehmigung für diese 
Bäume wurde im Bescheid auf 1 Jahr begrenzt, so dass dieser Bescheid ohnehin nicht 
mehr gültig ist. Daneben haben sich zwischenzeitlich die gesetzlichen Grundlagen sowie 
die Auflagen für die Ersatzpflanzungen geändert.“ 
Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume ist in Festsetzung 1.1.6.2 und 1.1.6.3 für das SO1, 
in Festsetzung 1.2.5.1 und1.2.5.2 für SO2, sowie mit Festsetzung 1.3.5.1 und 1.3.5.2 für 
das SO3 festgesetzt worden. Gleichzeitig erfolgte die Festsetzung zur Pflanzqualität. 
 



 
 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

16.03.11 (5.8/6.3/8.3/8.4 S. 2) 
Zu 5. Der Hinweis wird beachtet. 
Mit Schreiben vom 16.03.2011 hat das LUNG signalisiert, dass die Festsetzungen, die aus 
dem Umweltbericht abgeleitet wurden, akzeptiert worden sind und dass das Eintreten 
von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG durch geeignete Vermeidungsmaßnah-
men auf Planungsebene ausgeschlossen werden kann. Weiter dazu siehe Schreiben des 
LUNG vom 16.03.2011. 
Zu 6. Der Hinweis wird beachtet. 
Die textliche Festsetzung 1.3.4.1 ist im Text – Teil B geändert worden: 
„Die Waldumwandlungsfläche M3 ist als. Sukzessionsfläche ohne Änderung der topogra-
fischen Gegebenheiten zu belassen und nach der Rodung mit lockeren Gruppen aus 
heimischen, standortgerechten Sträuchern nach Liste 1 zu bepflanzen (1 Stück/10 m²). 
Zur gefahrlosen Ableitung des Niederschlagswassers ist gemäß Entwässerungskonzept 
ein Auffanggraben vorzusehen. 
Mindestens 10 Altbäume mit dem höchsten Lebensraumpotenzial für den Eremiten sind 
zu erhalten. Die Auswahl der Bäume ist mit einem Fachgutachter abzustimmen. Darüber 
hinaus sind die Bäume vor der Rodung auf Fledermausquartiere zu untersuchen.“ 
Untere Wasserbehörde 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
Der bezeichnete Satz in der Begründung wurde wie folgt neu gefasst: 
„Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl von 0,6 nicht 
überschritten werden, um weitere Bodenversiegelungen zu vermeiden und den Proble-
men mit der Ableitung höherer Niederschlagsabflüsse wirksam zu begegnen.“ 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
in der Begründung heißt es im Abschnitt 6.1.3.5 Altlasten, Abfalluntersuchung: 
„Eine erneute Grundwasseruntersuchung vom September 2010 zeigte im Ergebnis, dass 
die Schadstoffkonzentration des Grundwassers als geringfügig einzustufen ist und eine 
Versickerung des Regenwassers am Standort ohne schädigende Verunreinigung möglich 
wäre.“ 
Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 
Der aktuelle Stand ist in der Begründung genannt worden: 
„6.3.2    Die Stadtwerke teilten mit Schreiben vom 15. Juli 2008, 24. März 2011 und  
26. März 2012 Folgendes mit:………“ 
Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. 
 Das geforderte Entwässerungskonzept liegt mit Datum vom November 2011 vor. 
 



 
 

 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
16.03.11 (5.8/6.3/8.3/8.4 S. 3) 

Immissionsschutzbehörde 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Zu 1. Die Tabellen im Text – Teil B sind korrigiert worden. 
 
Zu 2. Die in die Planzeichnung übernommene  60iger Isophone (aus Lärmschutzgutach-
ten vom November 2010) ist in Planteil A und Planzeichenerklärung eindeutig beschrie-
ben worden. 
 
Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Zu 1. In der Begründung heißt es in den genannten Abschnitten:  
„Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens 
anfallende Bodenaushub einer Verwertung zugeführt wird.“ 
 



 
 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

19.08.11 (8.4) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die zu erhaltenden Bäume sind in den Planteil A übernommen worden. 
 
 



 
 
 

 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.03.11 (8.1 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
  
 
 



 
 
 

 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.03.11 (8.1 S. 2) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 



 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.03.11 (8.1 S. 3) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 



 
 

 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.03.11 (8.1 S. 4)  

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Der Umweltbericht ist in Punkt 2.1.2 „Schutzgut Pflanzen und Tiere“ wie folgt  
ergänzt worden: 
 
„Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG) hat im Ergebnis der 
Prüfung der artenschutzrechtlichen Auseinandersetzung mit Schreiben vom 16.03.2011 
festgestellt, dass für die Planung bei Festsetzung der Vermeidungs- und /oder CEF-
Maßnahmen gemäß artenschutzrechtlicher Auseinandersetzung eine Ausnahme von den 
artenschutzrechtlichen Verboten auf der Ebene der Planung durch das Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie in Aussicht gestellt werden kann. 
Hinweise: 
Falls die in den Planunterlagen dargestellten Ausgleichsmaßnahmen für die vom Vorha-
ben verursachten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht vor Beginn der Um-
setzung des Vorhabens realisiert werden können, sind vor Umsetzung des Vorhabens 
Ausnahmegenehmigungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die betroffenen Arten bzw. 
Artengruppen Fledermäuse, Hausrotschwänze und Rauchschwalben erforderlich. 
Vor Durchführung der Arbeiten zur Baumfällung sind die Bäume, falls sie bisher nicht 
begutachtet wurden, auf Vorkommen des Eremiten (Osmoderma Eremita) und auf mög-
liche  in Baumhöhlen nistende Vogelarten sowie Fledermausquartiere zu überprüfen. Für 
die Bäume mit den nachgewiesenen Vorkommen des Eremit sind ggf. geeignete Schutz-
maßnahmen zu treffen (keine Fällung von Bäumen in der Nähe der Vorkommen, keine 
befestigten Wege um die Bäume mit betroffenen Vorkommen, Sicherung des Bestandes 
der Bäume im Rahmen der Festsetzungen im Bebauungsplan). Ggf. sind bei Betroffenheit 
der Arten durch die vorgesehenen Maßnahmen und zur Durchführung der Verkehrssi-
cherungspflicht ebenfalls Ausnahmegenehmigungen von den artenschutzrechtlichen 
Verboten des § 44 BNatSchG beim LUNG zu beantragen. Die Ersatzquartiere sind wäh-
rend der ersten 3 Jahre nach Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen und nach 5 Jahren 
im Rahmen des Monitoring nach § 4 c BauGB auf die Sicherung der dauerhaften Arten-
schutzfunktion zu überprüfen. 
 

Die in den Unterlagen dargestellten Zeiträume zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände sind einzuhalten.“ 
 
 
 



 
 

 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 18.03.11 (9.1 S. 1) 

 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
 
 
Zu 1. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand  von 30 m wird im Sondergebiet SO1 und 
SO2 mit der Festsetzung der Baugrenzen eingehalten. Im Sondergebiet SO3 ist auf der 
nordöstlichen Seite für eine Fläche von ca. 0,22 ha eine Waldumwandlung geplant. Die 
Abstimmungen mit der Landesforst sind erfolgt. Eine Waldumwandlungsgenehmigung 
ist nach Vorlage einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 2009 in Aussicht gestellt worden. 

 
 

Zu 2. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der Waldumwandlung wird durch die Stadt Neu-
brandenburg eine Ersatzaufforstungsfläche von ca. 1,1 ha (Kompensationsverhältnis 
nach Aussage der Landesforst 1:5) im Bereich nördlich des FFH-Gebietes DE 2446-301 
„Wald- und Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard“ (Flur 6, Flurstück 46/9) vorgese-
hen.  
 
Des Weiteren ist das ehemalige Munitionsdepot einschl. Zufahrt auf Flurstück 229/24 
und die Ruine des Schießstandes auf Flurstück 229/34 in den Abriss einzubeziehen. 
 
 

 
 

 

 

 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
18.03.11 (9.1 S. 2) 

 
Zu 3. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
Am 12.04.2011 ist die Landesforst informiert worden, dass die vorgesehene Auffors-
tungsfläche außerhalb des Bikeparks liegt. 
 



 

1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

 
28.03.11 (15.2 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
28.03.11 (15.2 S. 2) 

 
Anlage Bodendenkmale 
 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.1.1.7.1 Bodendenkmale: 
 
„Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bodendenkmale (BD) im Sinne des § 2 
Abs. 5 DSchG M-V  bekannt.  
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maß-
nahmen trägt der Verursacher des Eingriffs (§6 (5) DSchG M-V). Über die in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu un-
terrichten. 
Hinweise: 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Best-
immungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen.  
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftrag-
ten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 
fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Un-
tersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden (§11 (3) DSchG M-V).“ 
 
 



 
 
 

1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
28.03.11 (15.2 S. 3) 

  
Anlage Bau- und Kunstdenkmale 
 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.1.1.7.2 Bau- und Kunstdenkmale: 
 
6.2.1.7.2 Bau- und Kunstdenkmale 

„Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind insbesondere zum vorgesehenen Sondergebiet 
SO1 in räumlicher Nähe folgende Baudenkmale bekannt: 
Buchenweg 1 a/ 1 b – Wohnhaus,  
Lindenstraße 2 a – Wohnhaus,  
Lindenstraße 5 – Villa,  
Lindenstraße 6 – ehem. Sanatorium (Wohnhaus) 
Lindenstraße 7 – Wohnhaus, 
Lindenstraße 10 - Wohnhaus, 
Lindenstraße 12 – Villa 
 
Eine Beeinträchtigung des Umgebungsschutzes o. g. Denkmale kann auf der Ebene des 
Bebauungsplanes nicht beurteilt werden. 
 
Folgender Hinweis ist bei der nachfolgenden Objektplanung zu beachten: 
 

Im Sondergebiet SO1 ist eine zulässige Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß bis IV Ge-
schosse möglich. Diesbezüglich ist aus denkmalpflegerischer Sicht die mögliche Beein-
trächtigung des Umgebungsschutzes o. g. Denkmale gem. DSchG M-V § 7 (1) Satz 2 
geltend zu machen. Eine abschließende Beurteilung kann jedoch erst nach Vorlage ent-
sprechend aussagekräftiger Planungsvorlagen erfolgen. Bei der nachfolgenden Objekt-
planung ist die Denkmalbehörde zu beteiligen.“ 
 
 
 
 
 



 

1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
17.04.12 (15.2 S. 1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 

 
 



 

1.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
17.04.12 (15.2 S. 2) 

  
Anlage Bodendenkmale 
 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.1.1.7.1 Bodendenkmale: 
 
„Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bodendenkmale (BD) im Sinne des § 2 
Abs. 5 DSchG M-V bekannt.  
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maß-
nahmen trägt der Verursacher des Eingriffs (§6 (5) DSchG M-V). Über die in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu un-
terrichten. 
Hinweise: 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Best-
immungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen.  
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftrag-
ten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 
fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Un-
tersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden (§11 (3) DSchG M-V).“ 
 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die Fläche des Bodendenkmals ist im Planteil A nachrichtlich für den B-Plan-
geltungsbereich übernommen und in der Planzeichenerklärung erklärt worden. 
 
Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 
 
Die für den B-Plan relevanten Aussagen sind sowohl in den Planteil A als auch in die 
Begründung unter Punkt 6.1.1.7.1 nachrichtlich übernommen worden. 
 



 
 
 

1.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
24.02.11 (15.3)  

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
In der Begründung heißt es in Punkt 6.1.1.7.1 Bodendenkmale: 
 
„Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bodendenkmale (BD) im Sinne des § 2 
Abs. 5 DSchG M-V bekannt.  
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maß-
nahmen trägt der Verursacher des Eingriffs (§6 (5) DSchG M-V). Über die in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu un-
terrichten. 
Hinweise: 
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Best-
immungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen.  
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftrag-
ten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 
fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Un-
tersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden (§11 (3) DSchG M-V).“ 
 
 



 
 

 

1.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
30.03.12 (15.3) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
 
Der Entwurf des Umweltberichts ist in Punkt 2.1.8 wie folgt ergänzt worden: 
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
„Im Planbereich sind im Sondergebiet SO1 Bodendenkmale vorhanden. Aus denkmal-
pflegerischer Sicht ist im SO1 der Umgebungsschutz zu den in räumlicher Nähe vorhan-
denen Baudenkmalen (s. unter Begründung 6.1.1.7.2) zu beachten.  

Da eine Beeinträchtigung des Umgebungsschutzes o. g. Denkmale  auf der Ebene des 
Bebauungsplanes nicht beurteilt werden kann,  ist bei der nachfolgenden Objektplanung 
folgender Hinweis zu beachten: 
 

Im Sondergebiet SO1 ist eine zulässige Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß bis IV Ge-
schosse möglich. Diesbezüglich ist aus denkmalpflegerischer Sicht die mögliche Beein-
trächtigung des Umgebungsschutzes o. g. Denkmale gem. DSchG M-V § 7 (1) Satz 2 
geltend zu machen. Eine abschließende Beurteilung kann jedoch erst nach Vorlage ent-
sprechend aussagekräftiger Planungsvorlagen erfolgen. Bei der nachfolgenden Objekt-
planung ist die Denkmalbehörde zu beteiligen. 
 

Auf Grund der erheblichen Bodeneingriffe zur Planierung der Fläche ist die Wahrschein-
lichkeit der Entdeckung von Fundstücken in den Sondergebieten SO2 und SO3 gering.“ 

Die Tabelle in Punkt 2.1.9 ist ergänzt worden. 
 
Zu 2.  Der Hinweis wird beachtet. 
 
In der Planzeichenerklärung ist das Bodendenkmal um „nach § 2 Abs. 5 des Denkmal-
schutzgesetzes M-V (DSchG M-V)“ ergänzt worden. 



 

1.8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
26.04.12 (19.9) 

  
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die Ausgleichsfläche im Planteil III, die innerhalb der Hauptbetriebsplangrenze der Hin-
tersten Mühle liegt, ist ausgeklammert worden. 
 
Die genauen Übernahmebedingungen sind im Zuge der Ausführungsplanung zu klären. 
 
 

 

 
 



 
 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.05.12 (1.4 S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I.   Allgemeines/Grundsätzliches 



 
 

 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.05.12 (1.4 S. 2) 

 
Zu 1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
 
In der Begründung wird unter Punkt 6.1.3 Sondergebiet SO3 folgendes ausgeführt: 
  

„In der Beschlussfassung zum Aufstellungsbeschluss der 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes am 9. März 2006 war von den Stadtvertretern die folgende Formulierung 
eingebracht worden: „Damit ist Wohnen in untergeordneter Größenordnung ausdrück-
lich nicht ausgeschlossen.“ Gemäß Beschluss der Stadtvertretung zur 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vom 15. März 2007 war zu prüfen, ob Wohnen in untergeordne-
ter Größenordnung möglich ist.  

Im Ergebnis dieser Prüfungen ist die untergeordnete Größenordnung für Wohnen auf  
30 % der überbaubaren Grundstücksfläche des Gesamtsondergebiets konkretisiert wor-
den. Nach dem neuen Aufstellungsbeschluss vom 03.06.2010 und der Einbeziehung der 
Flächen Augustabad (VEP), Strandbad und Sportflächen beträgt rechnerisch die für „un-
tergeordnetes Wohnen“ mögliche Fläche 6.217 m² (30 % von 20.724 m² - Größe der 
überbaubaren Grundstücksfläche im SO1, SO2, SO3 und SO4).  
 

Der B-Planentwurf sieht im jetzigen Sondergebiet SO3 eine überbaubare Grundstücks-
fläche, auf der „untergeordnetes Wohnen“ möglich ist, von 6.474 m² vor…………. 
 

Die zulässige Einordnung der Nutzung Wohnen soll an dieser Stelle auf einer bisher un-
tergenutzten Gewerbefläche einen städtebaulichen Missstand beseitigen. Die Nachfrage 
nach Wohnbauland in landschaftlich reizvoller Lage in unmittelbarer Nähe zum Tollen-
sesee kann im Stadtgebiet unter Berücksichtigung aller Restriktionen (Gewässerschutz, 
Naturschutz, Lärmschutz) an diesem Standort planerisch gesichert werden.“ 
 
 
Zu 2.  Keine Hinweise 
 
 
Zu 3. Keine Hinweise  
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02.05.12 (1.4 S. 3) 

 
II. Stellungnahmen der Fachämter 
 
1. Ordnungsrecht - Brandschutz 
 
Zu 1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis ist für das B-Planverfahren nicht relevant. Er ist in der Objektplanung zu 
berücksichtigen.  
 
Zu 2. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis ist für das B-Planverfahren nicht relevant. Er ist in der Objektplanung zu 
berücksichtigen.  
 
 
2. Recht des öffentlichen Gesundheitsdienstes  
 
Zu 1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis ist bei der B-Planaufstellung bereits berücksichtigt worden, siehe Begrün-
dung Punkt 6.3.1 Entwässerungskonzept. 
 
Zu 2. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis ist bei der B-Planaufstellung bereits berücksichtigt worden, siehe  
Text – Teil B unter Punkt 1.1.7, 1.2.6 und 1.3.6. 
 
Zu 3. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis ist für das B-Planverfahren nicht relevant. Er ist in der Objektplanung zu 
berücksichtigen.  
 
 
3. Naturschutzrecht 
 
Zu 1. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Biotop ist in die Planzeichnung – Teil A übernommen worden. 
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Zu 2. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Ausnahme bzw. Befreiung von der LSG-Verordnung „Tollensebecken“ ist mit Schrei-
ben vom 12.05.2012 erteilt worden. 
Zu 3. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Eine parkähnliche Gestaltung ist nicht vorgesehen, siehe Festsetzung 1.1.5.1 und 1.3.4.1: 
1.1.5.1 Die Waldumwandlungsfläche M1 ist als Sukzessionsfläche ohne Änderung der 

topografischen Gegebenheiten zu belassen und mit lockeren Gruppen aus hei-
mischen, standortgerechten Sträuchern nach Liste 1 (s. unter 1.3.4.1) zu be-
pflanzen (1 Stück/10 m²). 

1.3.4.1 Die Waldumwandlungsfläche M3 ist als. Sukzessionsfläche ohne Änderung der 
topografischen Gegebenheiten zu belassen und nach der Rodung mit lockeren 
Gruppen aus heimischen, standortgerechten Sträuchern nach Liste 1 zu bepflan-
zen (1 Stück/10 m²). Zur gefahrlosen Ableitung des Niederschlagswassers ist ge-
mäß Entwässerungskonzept ein Auffanggraben vorzusehen. 

 Mindestens 10 Altbäume mit dem höchsten Lebensraumpotenzial für den Eremi- 
            ten sind zu erhalten. Die Auswahl der Bäume ist mit einem Fachgutachter abzu 
            stimmen. Darüber hinaus sind die Bäume vor der Rodung auf Fledermausquartie-  
            re zu untersuchen. 
 Liste 1 
 standortgerechte Sträucher (mittelgroß bis groß, Qualität: Solitärsträucher) 
 z.B.  Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 
  Corylus avellana  Hasel 
  Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
  Malus communis  Wildapfel 
  Rosa in Arten   Wildrosen 
Zu 4. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Festsetzungen 1.1.5.5, 1.2.4.7 und 1.3.4.7 wurden wie folgt geändert: 
Für die Außenbeleuchtung sind zum Schutz der Insektenfauna Natriumdampf-
Niederdrucklampen (einfarbiges gelbes Licht) zu verwenden. 
Zu 5. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Festsetzungen 1.2.4.5 und 1.3.4.5 wurden wie folgt geändert: 
Für die durch den Abriss der Turnhalle nicht mehr zur Verfügung stehenden Fledermaus-
sommerquartiere bzw. –fraßplätze ist an den geplanten Gebäuden möglichst zeitnah mit 
dem Abriss 1 Ersatzquartier Typ 1 WQ Schwegler oder eines vergleichbaren Herstellers 
vorzusehen. Die Standortauswahl hat vor Ort mit der unteren Naturschutzbehörde zu 
erfolgen. 
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02.05.12 (1.4 S. 5) 

Zu 6. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Festsetzung 1.3.4.6 wurde wie folgt geändert: 
Als Ersatz für die 4 Rauchschwalbennistplätze sind 8 Rauchschwalbennester Nr. 10 Sch-
wegler an der Steganlage im Bereich des nördlichen Parkplatzes vorzusehen. Die Monta-
ge ist im Detail mit der unteren Naturschutzbehörde vor Ort abzustimmen. 
 
Zu 7. Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Es widerspricht dem Charakter des Bebauungsplanes als einer verbindlichen Bauleitpla-
nung, wenn in ihn allgemeine Informationen über ohnehin geltendes Recht aufgenom-
men werden. 
Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB können nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene 
Festsetzungen nachrichtlich in den B-Plan übernommen werden. 
Folgende nachrichtliche Übernahme ist in den Text- Teil B erfolgt: 
 
3    Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
3.1 Für die Zerstörung von Lebensstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) von Tieren 

geschützter Arten, die sich laut Umweltbericht in abzubrechenden Gebäuden befin-
den, muss der Verursacher bei der zuständigen Naturschutzbehörde eine Ausnahme 
vom Zerstörungsverbot beantragen (§ 45 BNatSchG). 

 

Zu 8. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Hinweis ist im Planaufstellungsverfahren bereits ausführlich beachtet worden, siehe 
Begründung  unter Punkt 6.1.3.3, Abs. 2 bis 9. 
 

4. Abfallrecht 
 

Zu 1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Die Hinweise betreffen das Planverfahren nicht, sie sind bei der Objektplanung zu be-
rücksichtigen. 
 

5. Wasserrecht 
 

Keine Hinweise 
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6. Kataster- und Vermessungsrecht 
 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Die Hinweise sind bei der B-Planaufstellung bereits berücksichtigt worden, siehe Be-
gründung Punkt 6.1.1.4, 6.1.2.4, 6.1.3.4 und 6.1.4.4. 
 

III. Bauplanungsrecht 
 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
1. Art der baulichen Nutzung 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Die vorgesehenen breit gefächerten Zulässigkeiten sind in der Aufgabe des B-Planes als 
Angebotsplanung begründet. Er soll für viele Nutzungen offen sein, siehe Begründung 
Punkt 6.1. 
 

2. Planzeichnung 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Zu 1. Die Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Nr. 15.6 PlanZV)  in den Sondergebieten 
SO1, SO2 und SO3 ist ergänzt worden.  
Zu 2. Das Planzeichen ist an der Baugrenze eingetragen worden. 
 

3. Umweltbericht 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Zu 1. Kapitel 1. 3 ist wie folgt ergänzt worden: 
Fachplanungen 

- Laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
vom Juni 2011 (RREP MS) ist der Raum Tollensesee als Schwerpunktraum für 
Tourismus ausgewiesen. 

- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Mecklenburgische Seen-
platte (Juni 2011) 

Zu 2. Die Aussagen des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes der Region Mecklenbur-
gische Seenplatte stehen dem B-Plan nicht entgegen bzw. wurden mit der FFH-VP be-
rücksichtigt. 
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4. Sonstige Hinweise 
 
Zu 1. Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Zunächst ist geplant, die Aufhebung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 31 „Augusta-
bad“ mit der Rechtsgültigkeit des B-Planes Nr. 75 „Fontanehof“ zu bewirken. Sollte die 
Rechtsgültigkeit nicht erreicht werden können, ist die Aufhebung des vorhabenbezoge-
nen B-Planes Nr. 31 „Augustabad“ unter Berücksichtigung der Regelungen des Durch-
führungsvertrags vorzusehen.  
 
 Zu 2. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
„Vorhabenstandort“ ist in Text – Teil B und in der Begründung durch „Planbereich“ er-
setzt worden. 
 
Zu 3. Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung ist in Punkt 6.1.1.7.2 geändert worden: 
„Da eine Beeinträchtigung des Umgebungsschutzes o. g. Denkmale  auf der Ebene des 
Bebauungsplanes nicht beurteilt werden kann,  ist bei der nachfolgenden Objektplanung 
folgender Hinweis zu beachten: 
 

Im Sondergebiet SO1 ist eine zulässige Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß bis IV Ge-
schosse möglich. Diesbezüglich ist aus denkmalpflegerischer Sicht die mögliche Beein-
trächtigung des Umgebungsschutzes o. g. Denkmale gem. DSchG M-V § 7 (1) Satz 2 
geltend zu machen. Eine abschließende Beurteilung kann jedoch erst nach Vorlage ent-
sprechend aussagekräftiger Planungsvorlagen erfolgen. Bei der nachfolgenden Objekt-
planung ist die Denkmalbehörde zu beteiligen.“ 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 
Zu1. Der Hinweis betrifft nicht das Bebauungsplanverfahren, sondern ist bei der Objekt-
planung der Lindenstraße zu beachten. 
 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
 Die genannten Ein- und Ausfahrten sind mit dem Planzeichen  Nr. 6.4 „Ein- bzw. Aus-
fahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen“ festgesetzt worden. 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.     
 
Zu1. Der Hinweis betrifft nicht das Bebauungsplanverfahren, sondern ist bei der Projekt-
planung der Lindenstraße zu beachten. 
 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet. 
 Die genannten Ein- und Ausfahrten sind mit dem Planzeichen  Nr. 6.4 „Ein- bzw. Aus-
fahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen“ festgesetzt worden. 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1. Keine Hinweise 
 
Zu 2. Verkehrskonzept 
Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die verkehrliche Erschließung wird unter Punkt 6.2 zusammengefasst und den Sonderge-
bieten SO1 – SO4 nachgestellt. 
Ver- und Entsorgung 
Die Hinweise werden beachtet.  
Die Ver- und Entsorgung ist für die Sondergebiete unter 6.3 zusammengefasst. 
Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen liegt ein Entwässerungskonzept 
(siehe Punkt 6.3.1 der Begründung) vor. 
 
 
Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Zufahrt ist als Grundstückszufahrt mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt wor-
den. 
 
 
Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. 
Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung ist die Gestaltung der Verkehrsflächen konkretisiert 
worden.  
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Zu 5. Die Hinweise werden nicht beachtet. 
  
Der Hinweis betrifft nicht das Bebauungsplanverfahren, sondern ist bei der Projektpla-
nung der Lindenstraße zu beachten. 
 
Die zur Angleichung der Verkehrsflächen an die Sondergebiete SO1 bis SO3 notwendi-
gen Böschungsflächen sind auf den jeweiligen Grundstücken abzusichern, siehe  
Festsetzungen Text - Teil B unter Punkt 1.1.3.2, 1.2.3.2 und 1.3.3.2. 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Entwurf 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Schnitt D-D für den Buchenweg ist entsprechend geändert worden. Die Begründung 
wurde fortgeschrieben. 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet.  
Der Schnitt A-A für die Lindenstraße ist entsprechend geändert worden. Die Begründung 
wurde fortgeschrieben  
Zu 3. Der Hinweis wird beachtet.  
Folgende Festsetzung ist für die Sondergebiete SO1 bis SO3 in den Text-Teil B aufgenom-
men worden: 
Die zur Angleichung der Verkehrsflächen an die Sondergebiete SO1 bis SO3 notwendigen 
Böschungsflächen sind auf den jeweiligen Grundstücken abzusichern. 
Zu 4. Der Hinweis wird beachtet.  
Folgende Festsetzung ist für die Sondergebiete SO1 bis SO3 in den Text-Teil B aufgenom-
men worden: 
Die Grundstücke sind so zu entwässern, dass kein Regenwasser auf die Straßenverkehrsflä-
che fließt. 
Zu 5. Der Hinweis wird beachtet.  
Folgende Festsetzung ist für die Sondergebiete SO1 bis SO3 in den Text-Teil B aufgenom-
men worden: 
Die notwendigen Stellflächen des Sondergebiets einschließlich der Fahrradstellplätze sind 
auf den jeweiligen Grundstücken abzusichern. 
Zu 6. Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 
Zu 7. Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 
Zu 8. Der Hinweis wird beachtet.  
In der Planzeichnung ist von der Lindenstraße eine Zufahrt über die Stellplätze in das Son-
dergebiet SO1 vorgesehen worden. Die genaue Lage ist in der Objektplanung zu klären. 
Begründung 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wurde fortgeschrieben, die Hinweise sind eingearbeitet worden. 
Zu 2. Der Hinweis wird beachtet.  
Auf die Angabe der Anzahl der Stellplätze ist verzichtet worden. 
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Zu 3. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Satz lautet neu: 
„Zur Gewährleistung der Entwässerung der Straßenoberfläche sind im Entwässerungskon-
zept befahrbare Sickermulden vorgeschlagen worden.“ 
Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Satz lautet neu: 
„Der Gehweg auf der Seite des Sondergebiets SO1 ist in einer Breite von 1,80 m festgesetzt 
worden, während auf der Freizeitbadseite eine Breite von 2,55 m geplant ist.“ 
Zu 5. Der Hinweis wird beachtet. 
Auf die Angabe der Anzahl der wegfallenden Stellplätze ist verzichtet worden. 
Zu 6. Der Hinweis wird beachtet. 
Satz 1 in Abs. 2 ist um SO2 und SO3 ergänzt worden. 
Zu 7. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Anzahl der Stellplätze ist mit ca. angegeben worden. 
Zu 8. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 
Zu 9. Der Hinweis wird beachtet. 
Auf die Angabe der Stellplatztiefe ist verzichtet worden. 
Zu 10. Der Hinweis wird beachtet. 
Abs. 7 in Punkt 6.2 wurde neu gefasst: 
„Für die Neuordnung der Stellplätze/Parkplätze sind die Ergebnisse der Verkehrsuntersu-
chung mit in die Planung eingeflossen. Um den Parksuchverkehr zu reduzieren ist vor dem 
Sondergebiet SO1 die maximal mögliche Anordnung von Stellplätzen vorgesehen.“     
Zu 11. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
In Punkt 6.3.1 Abs. 4 wird aus dem Entwässerungskonzept von November 2011 zitiert.  
Zu 12. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die vorhandenen Parkplätze werden von den Baumaßnahmen nicht berührt. Die bisherige 
Entwässerung wird nicht verändert.  
 

Hinweise 
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Forderung ist nicht mit einer Festsetzung möglich, sondern im städtebaulichen Vertrag 
zu berücksichtigen. 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1. Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand  von 30 m wird im Sondergebiet SO1 und 
SO2 mit der Festsetzung der Baugrenzen eingehalten. Im Sondergebiet SO3 ist auf der 
nordöstlichen Seite für eine Fläche von ca. 0,22 ha eine Waldumwandlung geplant. Die 
Abstimmungen mit der Landesforst sind erfolgt. Eine Waldumwandlungsgenehmigung 
ist nach Vorlage einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 2009 in Aussicht gestellt worden. 
 
 
.Zu 2. Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
In der Begründung heißt es unter Sondergebiet SO2 in Punkt 6.1.2.2: 
„Die in der Waldabstandsfläche vorhandenen Baulichkeiten (Takeda, Kegelbahn) genie-
ßen Bestandsschutz. Geplante Änderungen sind mit der Forst abzustimmen.“ 
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Zu 3. Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
Am 12.04.2011 ist die Landesforst informiert worden, dass die vorgesehene Auffors-
tungsfläche außerhalb des Bikeparks liegt. 
 
 
 
Zu 4. Der Hinweis wird beachtet. 
 
In der Begründung ist Punkt 6.1.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche/Waldumwandlung 
ergänzt worden: 
 
„Für die Waldumwandlung ist eine FFH-Verträglichkeitshauptprüfung für das Gebiet 
Stand 15. Januar 2008 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“ erstellt 
worden. Nach dem Verzicht des damaligen Grundstückseigentümers auf die geplante 
Waldumwandlung des südwestlichen und südöstlichen Waldbereichs ist im Ergebnis der 
überarbeiteten FFH-Prüfung (September 2009) festgestellt worden, dass keine Beein-
trächtig einer prioritären Käferart, des Eremiten zu befürchten ist und daher eine Ge-
nehmigung der Waldumwandlung in Aussicht gestellt werden kann. Der Antrag auf 
Waldumwandlung sowie der Antrag auf Erstaufforstung ist beim Forstamt Neubranden-
burg zu stellen. Da eine Waldumwandlungsgenehmigung nur für drei Jahre gültig ist, 
wurde vom Forstamt empfohlen, sie erst vor Beginn der Bautätigkeit zu stellen.“ 
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Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.     
 
 

 

 

 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten sowie integrierte ländliche Ent-
wicklung  

Keine Hinweise 

 

 

 

 

 

2. Naturschutz, Wasser und Boden   
 
Keine Hinweise.     
 

Zu 1. Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden.  

Die untere Abfallbehörde ist in das Planverfahren einbezogen worden. 
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Zu 2. Die Hinweise sind bei der B-Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
Im Text – Teil B ist für die Sondergebiete SO1-SO3 Folgendes festgesetzt: 
 

„Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl von 0,6 nicht 
überschritten werden.“  
 
Das Konzept zur Niederschlagsentwässerung liegt mit Datum vom November 2011 vor. 
 
 
Zu 3. Der Hinweis ist bei der B-Planaufstellung bereits beachtet worden. 
 
Die fachtechnische Stellungnahme ist in dem Konzept zur Niederschlagsentwässerung 
vom November 2011 berücksichtigt worden. 
 
 
 
3. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft 
 

Keine Hinweise 
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 Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.     
 
Zu1. Im Text – Teil B ist unter Punkt 1.1.7, 1.2.6 und 1.3.6 Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB für das Sondergebiet 
SO3 u. a. Folgendes festgesetzt: 
 

Im Sondergebiet besteht in den nahe an der Lindenstraße gelegenen Bereichen eine 
Vorbelastung durch Schallimmissionen aus der Freizeitanlage Augustabad. 
In Anbetracht der im SO3 zulässigen Nutzungen werden folgende zulässige Immissions-
richtwerte gemäß der Freizeitlärm-Richtlinie Mecklenburg-Vorpommern festgelegt: 
   am Tage:       60 dB(A) 
   an Sonn- und Feiertagen sowie in den Ruhezeiten: 55 dB(A) 
   in der lautesten Nachtstunde:    45 dB(A) 
 

Da die o. g. Immissionsrichtwerte durch die Vorbelastung infolge des bestehenden Frei-
zeitbades überschritten werden, ist den Lärmschutzanforderungen durch nachfolgende 
Maßnahmen Rechnung zu tragen: 

- Die schutzbedürftigen Wohn- und insbesondere die Schlafräume/ /Kinder- 
      zimmer sind an der straßenabgewandten Seite unterzubringen. Wo dies nicht  
      möglich ist, sind die Ruheräume mit schallgedämmten Lüftungselementen  
      auszustatten. 
- Außenwohnbereiche (AWB), wie Terrassen, Balkone etc., sind im Schallschat-

ten/direkt hinter dem Gebäude auf der dem Freizeitbad abgewandten Seite 
anzuordnen. 

 
Damit ist auf die Lärmbelastung durch das Freizeitbad hingewiesen worden. Jeder Bau-
willige kann sich informieren und kennt die vorhandene Vorbelastung des Standorts. 

Zudem sollen bezüglich der Lärmemissionen durch das Freizeitbad zusätzlich Baulasten 
und Grunddienstbarkeit bestellt werden. 
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08.03.12 (2.3) 

  
Keine Hinweise 
 
 

 



 

4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
30.03.12 (5.5, 6.2, 8.2) 

  
Keine Hinweise 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.05.12 (8.1) 

  
Keine Hinweise 
 
 

 

 
 

 
 



 

4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.04.11 (10.1) 

  
Keine Hinweise 
 
 

 



 
 
 

4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
12.03.12 (10.1) 

  
Keine Hinweise 
 

 



 
 
 

4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
22.03.11 (13.2) 

  
Keine Hinweise 
 
 

 

 
 



 

4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
16.03.12 (13.2) 

  
Keine Hinweise 
 
 

 

 



 

4.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
12.03.11 (19.9) 

  
Keine Hinweise 
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II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.04.12 (Mantseris S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu a). Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Sowohl im Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept Tollensesee als auch im Tourismus-
konzept der Stadt hat sich die Stadt Neubrandenburg dazu bekannt, den Uferbereich am 
Tollensesee touristisch zu erschließen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen wurden mit 
der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes geschaffen. 
 

So wurde in Übereinstimmung mit übergeordneten Fachplanungen die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan für den entsprechenden Standort in ein Sondergebiet Tourismus, Sport, 
Freizeit, Erholung geändert. Ausschlaggebend hierfür sind die Erholungspotenziale durch die 
unmittelbare Lage am Tollensesee und dem Nemerower Holz sowie die vielfältigen Freizeit-
möglichkeiten.  
 

Bedingt durch das Freizeitbad Augustabad wird auf Flächennutzungsplanebene der Schwer-
punkt planerisch bewusst auf strandverträgliche und ergänzende Nutzungen festgelegt. Aus 
gesamtstädtischer Sicht haben die Sicherung des Bestandes des Strandbades und seine Ent-
wicklung und die Sicherung der touristischen Entwicklungsmöglichkeiten höheres Gewicht 
als die Abdeckung des Wohnbedarfs, die auch an anderer Stelle im Stadtgebiet möglich ist.  
 

Die vorliegenden Lärmschutzgutachten verweisen eindeutig auf die lärmtechnische Relevanz 
von Freizeitbädern und entsprechende Geräuschemissionen. Die vorliegende Lärmschutz-
immissionsprognose weist nach, dass die Höhe des Lärmpegels vom Sondergebiet SO1 zum 
Sondergebiet SO3 abnehmend ist. Nur im SO3 ist die Lärmproblematik für das „untergeord-
nete Wohnen“ mittels passiver Lärmschutzmaßnahmen zu bewältigen. 
 

 Zu b). Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.  
Die Erschließung des Sondergebiets SO1 erfolgt über die vorhandenen Straßen. Dafür ist im 
Bebauungsplan die Straßenverkehrsfläche für den richtliniengerechten Ausbau des Buchen-
wegs (BegegnungsfallPkw/Lkw) vorgesehen. 
Die Erschließung des SO1 soll sowohl über die Lindenstraße als auch über den Buchenweg 
ermöglicht werden. 
Folgende Festsetzung ist aus der Schallimmissionsprognose in den Text – Teil B des Bebau-
ungsplanes übernommen worden und  soll schädliche Umweltwirkungen durch Schallimmis-
sionen auf das vorhandene Wohngebiet am Buchenweg verhindern: 
 



 
 

II.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

04.04.12 (Mantseris S. 2) 
1.1.7.4 Das Sondergebiet SO1 grenzt im Norden und Osten an ein reines Wohngebiet.  
Anlagen im SO1 sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den maßgeblichen Immission-
sorten in diesem reinen Wohngebiet die folgenden zulässigen Immissionsrichtwerte,  
ermittelt jeweils nach den für diesen Anlagentyp geltenden Mess- und Bewertungsvorschrif-
ten (TA Lärm, 18. BImSchV, Freizeitlärm-Richtlinie M-V), eingehalten werden: 
   am Tage :       50 dB(A) 
   an Sonn- und Feiertagen sowie in den Ruhezeiten: 45 dB(A)/ 44 dB(A)*   
   in der lautesten Nachtstunde:    35 dB(A) 
 * gewerbliche Anlagen 
 
Eine detaillierte Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwir-
kungen durch spezifische technische Anlagen ist im Bebauungsplan nicht angebracht. Diese 
Belange werden im Bauantragsverfahren unter Beteiligung der Immissionsschutzbehörde 
umfassend geprüft. Dabei wird auch das konkrete Umfeld wie z. B. die Tallage berücksichtigt.  
  
Zu c). Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Entlang des Sondergebiets SO1 ist im Bebauungsplanentwurf ein Gehweg vorhanden, der an 
den bestehenden Gehweg an der Lindenstraße anschließt. 
 

Zu d). Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Die Lindenstraße ist über den gesamten Bereich bis zum Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 75 „Fontanehof“ mit einer Breite ≥ 6 m ausgebaut. Lediglich im Bereich der  
gekennzeichneten Parkplätze ist der Begegnungsfall mit einem Lkw oder Bus nicht gegeben. 
Durch Neuordnung der Parkplätze können die Engstellen reduziert werden oder entfallen,  
so dass eine ausreichende Breite für die zu erwartende Verkehrsstärke vorhanden ist. 
 

Zu e). Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand  von 30 m wird im Sondergebiet SO1 und SO2 
mit der Festsetzung der Baugrenzen eingehalten. Im Sondergebiet SO3 ist auf der nordöstli-
chen Seite für eine Fläche von ca. 0,22 ha eine Waldumwandlung geplant. Die Abstimmungen 
mit der Landesforst sind erfolgt. Eine Waldumwandlungsgenehmigung ist nach Vorlage einer 
FFH-Verträglichkeitsprüfung 2009 in Aussicht gestellt worden. 
Zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der Waldumwandlung wird durch die Stadt Neubran-
denburg eine Ersatzaufforstungsfläche von ca. 1,1 ha  im Bereich nördlich des FFH-Gebietes 
DE 2446-301 „Wald- und Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard“ (Flur 6, Flurstück 46/9) 
vorgesehen.  
 



 

II.1.2 Hinweise und  Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.04.12 (Wegener S. 1) 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Bebauungsplan Nr. 75 „Fontanehof“ sieht ein Sondergebiet  Tourismus, Sport, Freizeit 
und Erholung vor, in dem durch Beschluss der Stadtvertretung zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes „untergeordnetes Wohnen“ ermöglicht werden soll. 
 
Derzeit ist die Lindenstraße ab dem vorhandenen Parkplatz entlang des Strandbades Au-
gustabad bis zur Wendeschleife am Ende der Straße als verkehrsberuhigter Bereich ausgewie-
sen und höhengleich ausgebildet. Auf der Mischfläche sind Längsparkstände angeordnet, die 
für die Besucher des Freizeitbades benötigt werden.  
 

Die vorliegende Verkehrsuntersuchung vom Dezember 2011 analysiert die verkehrlichen 
Auswirkungen der Planung auf die Lindenstraße und die benachbarten Abschnitte mit dem 
Ziel, eine Beurteilung der derzeitigen Verkehrssituation vorzunehmen. Hierzu wurde der 
Verkehr in den Sommermonaten umfassend analysiert. Anhand der städtebaulichen 
Rahmendaten wurde nach gesicherten Berechnungssätzen die künftige Verkehrsnachfrage 
ermittelt. 

Für die Neuordnung der Stellplätze/Parkplätze sind die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 
mit in die Planung eingeflossen. Um den Parksuchverkehr zu reduzieren ist vor dem Sonder-
gebiet SO1 die maximal mögliche Anordnung von Stellplätzen vorgesehen.  
 
 
Zu 2. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
 
Mit Schreiben vom 13.04.2012 (ging als mail direkt an Herrn Wegener) teilte die untere Ver-
kehrsbehörde folgendes mit: 
 
 



 

II.1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
05.04.12 (Wegener S. 2) 

 
Zum Schutz der Bewohner vor Lärm und Abgasen und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
wurde bereits Anfang der 90-er Jahre in der Lindenstraße eine Tempo 30- Zone zwischen den 
Einmündungen Kirschenallee und Buchenweg ausgewiesen. Weiterhin wurden im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten wechselseitig Parkstände angeordnet. Die Erfahrungen aus den 
vergangenen Jahren zeigen, dass diese überwiegend in den Sommermonaten auch benötigt 
werden. 
 
Die Gestaltung dieser geschwindigkeitsbegrenzenden Zonen wird in der Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt und ist für die Verwaltung bin-
dend. Dabei soll u. a. durch die Vorfahrtregel "rechts vor links" ein weitgehend einheitliches 
Erscheinungsbild der Straßen innerhalb dieser Zone sicher gestellt werden. Weiterhin ist die 
dem fließenden Verkehr zur Verfügung stehende Fahrbahnbreite durch die Markierung von 
Parkständen einzuengen. Durch diese Maßnahmen soll dem Fahrzeugführer vermittelt wer-
den, dass er sich innerhalb einer Tempo 30- Zone befindet. Weiterhin wird durch die Unter-
brechung des geraden Straßenverlaufs durch parkende Fahrzeuge das Befahren der Zone  mit 
überhöhter Geschwindigkeit unterbunden. Dabei ist der Grundsatz, dass die Flüssigkeit im 
Straßenverkehrsablauf der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer unterzuordnen ist, streng zu 
beachten. 
Ihren Hinweis bezüglich der Erweiterung des Liniennetzes der Linie 2 habe ich an die Neu-
brandenburger Verkehrsbetriebe GmbH weitergeleitet. Sollte von dort die Anbindung des B-
Plangebietes an den öffentlichen Personennahverkehr in Erwägung gezogen werden, ist auch 
über die Gestaltung des Straßenquerschnittes in der Lindenstraße neu zu befinden. Bei der 
Gestaltung von Tempo 30-Zonen ist der Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Somit sind, die durch die Straßenverkehrs-Ordnung vorgesehenen Anforderungen an „ 
Tempo 30- Zonen umgesetzt. Auf Nachfrage teilte der Vertreter der Polizeiinspektion Neu-
brandenburg mit, dass es in der Lindenstraße bisher nicht zu erheblichen Geschwindigkeits-
überschreitungen und zu Verkehrsunfällen durch die Anordnung von Parkständen gekommen 
ist. 
Abschließend kann eingeschätzt werden, dass die angeordnete Verkehrsorganisation recht- 
und zweckmäßig ist. 
 



 

II.1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
10.04.12 (Schröder) 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1. und 2. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Bebauungsplan Nr. 75 „Fontanehof“ sieht ein Sondergebiet  Tourismus, Sport, Frei-
zeit und Erholung vor, in dem durch Beschluss der Stadtvertretung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes „untergeordnetes Wohnen“ ermöglicht werden soll. 
 

Sowohl im Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept Tollensesee als auch im Touris-
muskonzept der Stadt hat sich die Stadt Neubrandenburg dazu bekannt, den Uferbe-
reich am Tollensesee touristisch zu erschließen. Die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen wurden mit der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes geschaffen. 
 

So wurde in Übereinstimmung mit übergeordneten Fachplanungen die Darstellung im 
Flächennutzungsplan für den entsprechenden Standort in ein Sondergebiet Tourismus, 
Sport, Freizeit, Erholung geändert. Ausschlaggebend hierfür sind die Erholungspotenziale 
durch die unmittelbare Lage am Tollensesee und dem Nemerower Holz sowie die vielfäl-
tigen Freizeitmöglichkeiten.  
 

Bedingt durch das Freizeitbad Augustabad wird auf Flächennutzungsplanebene der 
Schwerpunkt planerisch bewusst auf strandverträgliche und ergänzende Nutzungen 
festgelegt. Aus gesamtstädtischer Sicht haben die Sicherung des Bestandes des Strand-
bades und seine Entwicklung und die Sicherung der touristischen Entwicklungsmöglich-
keiten höheres Gewicht als die Abdeckung des Wohnbedarfs, die auch an anderer Stelle 
im Stadtgebiet möglich ist. Gegen eine Ausweisung des gesamten Bereichs als Wohnge-
biet  spricht die vom vorhandenen Freizeitbad Augustabad ausgehende Lärmbelastung. 
Die zulässigen Lärmwerte für ein Wohngebiet könnten durch die Vorbelastung seitens 
des Freizeitbades nicht eingehalten werden. Im Sondergebiet SO3 wurde der Störgrad 
wie für ein Mischgebiet angesetzt. Die vorliegende Schallimmissionsprognose weist nach, 
dass die Höhe des Lärmpegels vom Sondergebiet SO1 zum Sondergebiet SO3 abnehmend 
ist. Nur im SO3 ist die Lärmproblematik für das „untergeordnete Wohnen“ mittels passi-
ver Lärmschutzmaßnahmen zu bewältigen. Zusätzlich sind Baulasten und Grunddienst-
barkeiten erforderlich, die garantieren sollen, dass spätere Klagen der Anwohner keine 
Einschränkungen des Freizeitbades nach sich ziehen. 
 
 
 

 

 



 
 

II.2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
03.04.12 (Wahrmann) 

  
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1. Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
 
Die textlichen Festsetzungen sind ergänzt worden. Die geplante Erweiterung wird über 
eine Ausnahme (siehe Text – Teil B, Sondergebiet SO4 Festsetzung Nr. 1.4.1.2) ermög-
licht: 
„Auf der als Freizeitbad festgesetzten Fläche sind innerhalb des durch Baugrenzen be-
zeichneten überbaubaren Grundstücksteils eine Gaststätte mit Terrassenbetrieb, ein Toi-
lettengebäude  sowie eine Unfallhilfsstelle zulässig. Die Zahl der Vollgeschosse wird mit I 
(Eins) festgesetzt. Bauliche Erweiterungen sind nur ausnahmsweise geringfügig zulässig.“ 
 
Die nordöstliche Baugrenze wird beibehalten. Gründe sind einerseits, dass für das Frei-
zeitbad Fördermittel geflossen sind, andererseits ist gesamttouristisch gesehen die Er-
weiterung der Gaststätte an dieser Stelle im Hinblick auf die eingeengten Flächenver-
hältnisse innerhalb des Freizeitbades (so stehen schon jetzt die Mülltonnen auf Stadt-
grundstücksfläche und die Recyclingtonne der Stadt wird mitbenutzt) nicht sinnvoll, 
zumal der Bebauungsplan Nr. 75 „Fontanehof“ genügend Flächen für die angestrebte 
größere Gaststätte südöstlich der Lindenstraße im Sondergebiet SO3 städtebaulich sinn-
voller anbietet. Für diesen Bereich sucht die Eigentümergemeinschaft KGH ohnehin nach 
einer Nutzung, die der aus Lärmschutzgründen geforderten Mischnutzung entspricht. 
 
Der Antrag ist bei SIM, Liegenschaften, einzureichen. Die zu beachtenden öffentlichen 
Belange (Refinanzierung der Fördermittel, Verlagerung des Schachbretts, Baumschutz, 
Stellplatzverpflichtung, Kostenübernahme, Ausnahmegenehmigung Gewässerschutz-
streifen) sind vertraglich abzusichern. 
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          III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 



 
 

 III. 1.1                                   Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
10.03.11 (Stadt Burg Stargard) 

 
Keine Hinweise 

 



 

III.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
21.03.12 (Stadt Burg Stargard) 

 
Keine Hinweise 
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